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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/12/16 92/01/0929 2

Stammrechtssatz

Der Umstand, daß ein Asylwerber zur Aufgabe seiner Kirchenbesuche gezwungen worden ist, erreicht nicht eine solche

Intensität, daß dadurch einer der in der Genfer Flüchlingskonvention angeführten Gründe für die Gewährung von Asyl

erfüllt wäre.
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